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An alle Mitglieder des EVV 2000                      Erkelenz, den 04.11.2021 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021 
 

Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet statt am 
 

Mittwoch 24. November 2021, 19.30 Uhr 
in der Karl-Fischer Halle, Schulring 4 

 
Hierzu laden wir gemäß § 10 Abs. 2 unserer Satzung alle Mitglieder und alle Erziehungs-
berechtigten unserer Mitglieder recht herzlich ein. 
 

Tagesordnung: 

1) Begrüßung, Bestimmung des Protokollführers, Feststellung der Stimmberechtigten, 

 Anträge zur Tagesordnung 

2) Jahresberichte 
o Bericht des Vorstands 
o des Schatzmeisters 

3) Bericht der Kassenprüfer 

4) Wahl eines Versammlungsleiters, Entlastung des Vorstands 

5) Wahlen 
o des/der Vorsitzenden  
o des/der Schatzmeister/s/in  
o von 3 Beisitzer/n/innen 
o der Kassenprüfer 

6) Trainer, Jugendarbeit 

7) Veranstaltungen, Turniere 

8) Verschiedenes 
 

Wir bitten alle Mitglieder und Erziehungsberechtigten unserer Kinder an der Versamm-
lung teilzunehmen, damit die Beschlüsse von einer breiten Mehrheit getragen werden. 
 

Mit sportlichem Gruß 
Der Vorstand 

 
Gemäß Satzung ist die Jahreshauptversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
fähig. Anträge zur Tagesordnung können bis 7 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht 
werden. Jedes Mitglied ab 16 Jahre hat eine Stimme, für jüngere Mitglieder sind die Eltern stimmberechtigt. Die Stimmen 
sind nicht übertragbar. 
 

Wichtiger Hinweis: Die aktuelle Corona-Schutzverordnung schreibt vor, dass 
alle Teilnehmer an der Versammlung die 3G-Regel erfüllen und den entspre-
chenden Nachweis mit sich führen. (3G bedeutet: Geimpft, Genesen oder Ge-
testet, nicht älter als 48 Stunden.) Am festen Sitzplatz braucht kein Mund-Na-
sen-Schutz getragen zu werden. 


